
 
 
 
 
 

  

 

 
 

Eingang: 
 

  
 Einreichfrist: 15. August 2019 

 

Ihr Ansprechpartner: Jörg Vomberg 
Tel. +32 (0)87/596 478, E-Mail: joerg.vomberg@dgov.be   

Gospertstraße 1, 4700 Eupen 
 

 

Um Anrecht auf diesen Zuschuss zu erhalten, muss dem Antrag eine ausgefüllte 
Mitarbeiter – Erklärung für Mitarbeiter, die zwischen dem 02.01.2018 und dem 
01.01.2019 eingestellt wurden, beigefügt werden. 
Jugendarbeiter und Animatoren der Kreativen Ateliers, die in diesem Zeitraum eingestellt 
wurden, sind von diesem Zuschuss ausgeschlossen.  
 

Hiermit erkläre ich _______________________________________________ ,   

Mitarbeiter der Einrichtung _______________________________________________ , dass2  

     mein Arbeitgeber mich über die Regelung des Kollektiven Arbeitsabkommens (KAA) 

vom 26.06.2017 zur Anerkennung von Dienstjahren informiert hat;  

     mein Arbeitgeber mir bereits bei meiner Einstellung in seiner Einrichtung ____________ 

erworbene Dienstjahre unabhängig vom Sektor und Bereich anerkannt hat;  

     mein Arbeitgeber mir rückwirkend gemäß dem KAA vom 26.06.2017 ____________ 

erworbene Dienstjahre unabhängig vom Sektor und Bereich anerkannt hat; 

     ich meinem Arbeitgeber die erforderlichen Belege für die Anerkennung von 

Dienstjahren zugestellt habe (Arbeitsverträge, Auszug aus „mypension“ 

https://www.belgium.be/de/online_dienst/mypension, …); 

     ich keine Dienstjahre für den Zeitraum vor meiner Einstellung in der oben erwähnten 

Einrichtung vorweisen kann. 

 

Datum und Unterschrift des Mitarbeiters 

                                                           
1
 Eine Erklärung pro Mitarbeiter 

 
2
 Kreuzen Sie bitte die zutreffenden Kästchen an 

 
Mitarbeiter - Erklärung1 zur  

Anerkennung von Dienstjahren in der Paritätischen Kommission 329.02 
 

mailto:joerg.vomberg@dgov.be
https://www.belgium.be/de/online_dienst/mypension

